
BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 3. Juli 2012 

zur Änderung des Beschlusses EZB/2011/25 über zusätzliche zeitlich befristete Maßnahmen 
hinsichtlich der Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems und der Notenbankfähigkeit von 

Sicherheiten 

(ECB/2012/12) 

(2012/386/EU) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere Artikel 127 Absatz 2 erster Gedanken
strich, 

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentral
banken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf 
Artikel 3.1, erster Gedankenstrich und Artikel 18.2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 18.1 der Satzung des Europäischen Sys
tems der Zentralbanken und der Europäischen Zentral
bank können die Europäische Zentralbank (EZB) und die 
nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist (nachfolgend „NZBen“), Kredit
geschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilneh
mern abschließen, wobei für die Darlehen ausreichende 
Sicherheiten zu stellen sind. Die Kriterien zur Bestim
mung der Notenbankfähigkeit von Sicherheiten für geld
politische Operationen des Eurosystems sind in Anhang I 
der Leitlinie EZB/2011/14 vom 20. September 2011 
über geldpolitische Instrumente und Verfahren des Euro
systems ( 1 ) enthalten. 

(2) Der EZB-Rat ist der Auffassung, dass es erforderlich ist, 
die Ausnahme von dem Verbot enger Verbindungen ge
mäß Abschnitt 6.2.3.2. in Anhang I der Leitlinie 
EZB/2011/14 bezüglich staatlich garantierter Bankschuld
verschreibungen zu überprüfen, die von Geschäftspart
nern emittiert und als Sicherheit zur Eigennutzung ver
wendet werden. 

(3) Geschäftspartner, die an Kreditgeschäften des Eurosys
tems teilnehmen, sollten befugt sein, unter außergewöhn
lichen Umständen den gegenwärtigen Umfang der Eigen
nutzung staatlich garantierter Bankschuldverschreibungen 
nach vorheriger Genehmigung des EZB-Rates zu erhöhen. 

(4) Die dem EZB-Rat übermittelten Anträge auf vorherige 
Genehmigung müssen einen Finanzierungsplan enthalten. 

(5) Daher sollte der Beschluss EZB/2011/25 vom 14. Dezem
ber 2011 über zusätzliche zeitlich befristete Maßnahmen 
hinsichtlich der Refinanzierungsgeschäfte des Eurosys
tems und der Notenbankfähigkeit von Sicherheiten ( 2 ) 
entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST: 

Artikel 1 

Änderung 

Der folgende Artikel 4b wird in den Beschluss EZB/2011/25 
eingefügt: 

„Artikel 4b 

Annahme von staatlich garantierten Bankschuldver
schreibungen 

(1) Geschäftspartner, die von einer öffentlichen Stelle des 
EWR mit dem Recht, Steuern zu erheben, garantierte noten
bankfähige Bankschuldverschreibungen emittieren, dürfen sol
che Schuldverschreibungen oder ähnliche von eng verbunde
nen Stellen emittierte Schuldverschreibungen nicht über den 
Nennwert der schon am Tag des Inkrafttretens dieses Be
schlusses als Sicherheit verwendeten Schuldverschreibungen 
dieser Art hinaus als Sicherheit für Kreditgeschäfte des Euro
systems verwenden. 

(2) In Ausnahmefällen kann der EZB-Rat über Ausnahmen 
von dem Erfordernis gemäß Absatz 1 beschließen. Ein Antrag 
auf Ausnahme ist mit einem Finanzierungsplan zu versehen.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Verabschiedung in Kraft. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 3. Juli 2012. 

Der Präsident der EZB 

Mario DRAGHI
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( 1 ) ABl. L 331 vom 14.12.2011, S. 1. ( 2 ) ABl. L 341 vom 22.12.2011, S. 65.
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